1.

Steuerfreiheit von pauschalen Zuschlägen für Sonntagsarbeit, 

Feiertagsarbeit oder Nachtarbeit

Pauschale Zuschläge sind nicht nach § 3 b EStG steuerfrei, wenn sie nicht als Abschlagszahlungen oder Vorschüsse auf Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonntagsarbeit, Feiertagsarbeit oder Nachtarbeit gezahlt werden, sondern Teil einer einheitlichen Tätigkeitsvergütung sind (Abgrenzung zu VI R 16/08). BFH, Urteil vom 16.12.2010, VI R 27/10 
2.

Höhe der nicht abziehbaren Umsatzsteuer bei Anwendung 

Der 1 %-Regelung
1.
Die nach § 12 Nr. 3 EStG nicht abziehbare Umsatzsteuer ist bei Anwendung der 1 %-Regelung (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) nach umsatzsteuerrechtlichen Maßstäben zu ermitteln.

2.
Dabei kommt es nicht auf die tatsächliche festgesetzte Umsatzsteuer an, denn Umsatzsteuerbescheid und Einkommensteuerbescheid stehen mangels entsprechender gesetzlicher Grundlagen nicht im Verhältnis Grundlagenbescheid - Folgebescheid. 

3.
Die nach § 12 Nr. 3 EStG erforderliche Hinzurechnung der Umsatzsteuer hat auf den Zeitpunkt der Entnahme zu erfolgen (Bestätigung der Rechtsprechung). BFH, Urteil vom 07.12.2010, VIII R 54/07
3.

Unterscheidung zwischen Sachbezügen und Barlohn
1.
Sachbezüge sind alle nicht in Geld bestehenden Einnahmen. Ob Barlöhne oder Sachbezüge vorliegen, entscheidet sich nach dem Rechtsgrund des Zuflusses, also danach, was der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber beanspruchen kann. Es kommt nicht darauf an, auf welche Art und Weise der Arbeitgeber den Anspruch erfüllt und seinem Arbeitnehmer den zugesagten Vorteil verschafft. 

2.
Sachbezüge i.S.d. § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG liegen auch dann vor, wenn der Arbeitgeber seine Zahlung an den Arbeitnehmer mit der Auflage verbindet, den empfangenen Geldbetrag nur in einer bestimmten Weise zu verwenden (Änderung der Rechtsprechung gegenüber Senatsurteil vom 27.10.2004 – VI R 51/03 – BFHE 207, 314, BStBl II 2005, 137).

3.
Räumt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer das Recht ein, bei einer bestimmten Tankstelle auf seine Kosten tanken zu dürfen, liegt ein Sachbezug i.S.d. § 8 Abs. 2 Sätze 1 und 9 EStG vor. BFH, Urteil vom 11.11.2010, VI R 27/09

4.

Versagung der Befreiung innergemeinschaftlicher 

Warenlieferungen von der Mehrwertsteuer
Wenn eine innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen tatsächlich stattgefunden hat, der Lieferer jedoch bei der Lieferung die Identität des wahren Erwerbers verschleiert hat, um diesem zu ermöglichen, die Mehrwertsteuer zu hinterziehen, kann der Ausgangsmitgliedstaat der innergemeinschaftlichen Lieferung aufgrund der ihm nach dem ersten Satzteil von Art. 28 c Teil a Buchstabe a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG zustehenden Befugnisse die Mehrwertsteuerbefreiung für diesen Umsatz versagen. EuGH, Urteil vom 07.12.2010, C-285/09

5.

Abgrenzung selbstständiger von nichtselbstständiger Tätigkeit 

beim GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer
1.
Die Frage, ob ein Steuerpflichtiger eine Tätigkeit selbstständig oder nichtselbstständig ausübt, ist anhand einer Vielzahl in Betracht kommender Merkmale nach dem Gesamtbild der Verhältnisse zu beurteilen. 

2.
Die Frage der Selbstständigkeit natürlicher Personen ist für die Einkommen-, die Gewerbe- und die Umsatzsteuer grundsätzlich nach denselben Grundsätzen zu beurteilen; dabei kommt der jeweiligen sozial-, und arbeits- oder steuerrechtlichen Beurteilung zwar indizielle Bedeutung zu; eine rechtliche Bindung besteht aber nicht. 

3.
Bei Vertretern juristischer Personen ist zu unterscheiden zwischen der Organstellung und dem ihr zugrunde liegenden Anstellungsverhältnis. Auch bei der Beurteilung der Tätigkeit des GmbH-Geschäftsführers ist vornehmlich auf die Umstände des Einzelfalles und nicht auf dessen organschaftliche Stellung abzustellen. 
4. 
GmbH-Gesellschafter sind regelmäßig Selbstständige, wenn sie zugleich Geschäftsführer der Gesellschaft sind und mindestens 50 v.H. des Stammkapitals innehaben. BFH, Urteil vom 20.10.2010, VIII R 34/08
6. 

Keine Änderung der Bemessungsgrundlage vor Rückgewähr 
vereinnahmter Anzahlung
1. 
Vereinnahmt der Unternehmer eine Anzahlung, ohne die hierfür geschuldete Leistung zu erbringen, kommt es erst mit der Rückgewähr der Anzahlung zur Minderung der Bemessungsgrundlage nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 UStG (Fortführung von BFH-Urt. v. 18.09.2008 - V R 56/06 - BFHE 222, 162 = BStBl II 2009, 250, entgegen BFH-Urt. v. 24.08.1995 - V R 55/94 - BFHE 178, 485 = BStBl II 1995, 808). 
2. 
Wird die Leistung nach Vereinnahmung des Entgelts rückgängig gemacht, ent-steht der Berichtigungsanspruch nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 UStG erst mit der Rückgewähr des Entgelts (Fortführung von BFH-Urt. v. 18.09.2008 - V R 56/06 - BFHE 222, 162 = BStBl II 2009, 250, entgegen BFH-Beschl. v. 20.08.1999 - V B 74/99 - BFH/NV 2000, 243). BFH, Urteil vom 02.09.2010, V R 34/09
